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Verteiler

Persönliche Exemplare

• Chef aller Stäbe resp Leiter in Stäben

• Kommandanten aller Stufen

• Chef FGG 4 auf allen Stufen

• Chef Kommissariatsdienst aller Stufen

• Quartiermeister

• Einheitsfourier

• Truppenbuchhalter

Kommandoexemplare können bei Bedarf beim BBL bestellt
werden.

Verwaltungsexemplare

• GS VBS, Schadenzentrum und Oberauditorat (je 1)

• EDI: BSV (2)

• Armeestab (inkl IB V)

• Kdo Op (14)

• DU Kdo Op (je 2)

• LBA (1)

• DU LBA (je 1)

• Kdo FUB (5)

• DU Kdo FUB (je 2)

• Kdo Ausb (8)

• DU Kdo Ausb (je 2)

Weitere Verwaltungsexemplare können bei Bedarf beim BBL bestellt
wer-den.
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Inkraftsetzung

Reglement 51.003 d

Verwaltungsreglement

vom 01.12.20191

erlassen gestützt auf Artikel 10 der Organisationsverordnung für
das Eid-genössische Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (OV-VBS) vom 07.03.20032, Ziffer 21
Absatz 1 des Dienstreglements der Ar-mee (DRA; SR 510.107.0) vom
22.06.19941 sowie die Geschäftsordnung des Eidgenössischen
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (GO-VBS)
vom 20.02.2015.

Dieses Reglement tritt auf den 01.01.2020 in Kraft.

Auf den Termin des Inkrafttretens werden aufgehoben: Reglement
51.003 d «Verwaltungsreglement», gültig ab 01.01.2019.

Die Direktunterstellten des Chefs der Armee heben alle diesem
Reglement widersprechenden Anordnungen auf.

Chef Logistikbasis der Armee

1Unterzeichnungsdatum 2SR 172.214.1
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Bemerkungen

Die Bestimmungen dieses Reglements stützen sich auf:

MG (SR 510.10)Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee
und die Militärverwal-tung

VBVA (SR 510.30)Verordnung der Bundesversammlung vom 30. März
1949 über die Verwal-tung der Armee

VVA (SR 510.301)Verordnung vom 21. Februar 2018 über die
Verwaltung der Armee

VMDP (SR 512.21)Verordnung vom 22. November 2017 über die
Militärdienstpflicht

Weisungen der Bundesämter

Die in den Bestimmungen in Klammern angegebenen Ziffern beziehen
sich auf Geschäftsvorfälle (GVF) bzw auf den rechtlichen Erlass
(MG, VBVA, VVA, Weisungen).

Dieses Reglement gilt für die Verwaltung der Armee im
Ausbildungsdienst sowie im Assistenz- und im Aktivdienst.

(SR = Systematische Sammlung des Bundesrechts)
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1 Rechnungswesen

1.1 Organe1101 Kommissariatsdienst [Art 1 Abs 1 VBVA]

Die Logistikbasis der Armee ist die Zentralstelle für den
Kommissariats-dienst. Zum Kommissariatsdienst gehören die Feldpost,
das Rechnungs-, Verpflegungs- und Unterkunftswesen der Armee.

1102 Obliegenheiten [Art 3 VBVA]

1Die Logistikbasis der Armee hat die Oberleitung des
Kommissariatsdiens-tes im Ausbildungsdienst sowie im Assistenz- und
im Aktivdienst.

2Die Quartiermeister, Fouriere und Truppenbuchhalter, sofern
diese mit der Rechnungs- und Geschäftsführung beauftragt sind,
leiten und besorgen den Kommissariatsdienst der Stäbe und Einheiten
der Armee sowie der Schulen und Kurse.

1103 Weisungszuständigkeit [Art 2 VVA]

1Die Logistikbasis der Armee erlässt für den Kommissariatsdienst
fachtech-nische Reglemente, Befehle und Weisungen. Erlassen andere
Bundesämter Befehle und Weisungen, die Bestimmungen über den
Kommissariatsdienst enthalten, so müssen sie für diese Bestimmungen
die Genehmigung der Lo-gistikbasis der Armee einholen.

2Die Chefs Kommissariatsdienst und die Quartiermeister erlassen
im Rahmen der einschlägigen Vorschriften fachtechnische Weisungen
für ihre Formation.

1104 Überwachung [Art 4 VBVA]

1Die Kommandanten überwachen den Kommissariatsdienst in ihrem
Kom-mandobereich (Ziffer 1207).

2Die Logistikbasis der Armee, Chefs Kommissariatsdienst und die
Quartier-meister kontrollieren als fachtechnische Aufsichtsorgane
den Kommissa-riatsdienst der Armee, der Grossen Verbände und der
Truppenkörper. Die Kommandanten der Grossen Verbände und der
Truppenkörper haben dafür zu sorgen, dass die ihnen unterstellten
Quartiermeister ihre Kontrollaufga-ben erfüllen.

1105 Haftung des Rechnungsführers [Art 139 Abs 3 MG]

1Die Rechnungsführer und die sie kontrollierenden Organe sind
für den Kommissariatsdienst, die ihnen anvertrauten Gelder und
deren vorschrifts-gemässe Verwendung verantwortlich und haften für
Schäden in diesen Be-
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reichen. Sie haften nicht, wenn sie nachweisen können, dass sie
den Scha-den weder durch vorsätzliche noch durch grobfahrlässige
Verletzung ihrer Dienstpflicht verursacht haben.

2Der Rechnungsführer haftet für unsorgfältige Rechnungsführung
und für den dem Bund durch unsorgfältige Rechnungsführung
entstandenen Scha-den im Ausmass seines Verschuldens und seiner
finanziellen Verhältnisse. Sie haften nicht, wenn sie nachweisen,
dass sie den Schaden weder durch vorsätzliche noch durch
grobfahrlässige Verletzung ihrer Dienstpflicht ver-ursacht
haben.

3Das Truppenrechnungswesen kann in eigenem Ermessen über das
Aus-mass der Rückforderung bei Verstössen gegen klare
Verwaltungsanweisun-gen bis hin zum vollen Schaden entscheiden.
Gegen diese Entscheide kann beim Chef Logistikbasis der Armee in
erster Instanz und beim Bundesver-waltungsgericht in 2. Instanz
Beschwerde eingereicht werden.

1106 Geschenkannahmeverbot und Verbot der Vorteilsannahme
[gestützt auf Art 141 ff MStG]

1Die Annahme von Geschenken oder sonstigen Vorteilen ist
verboten.

2Ausnahmsweise ist die Annahme von geringfügigen und
sozialüblichen Vorteilen gestattet, soweit Angehörige der Armee in
ihrer Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit nicht beeinträchtigt
werden.

3Die Annahme von Geldgeschenken und von Vergünstigungen (z.B.
Rabatte, private Kundenkarten) ist verboten; vorbehalten bleiben
Vergünstigungen, die allen Angehörigen der Armee offen stehen.

4Die Verwendung von privaten Kundenkarten des Detail- und
Engroshandels (z.B. Coop Supercard, Migros Cumulus, Cash und Carry
etc) bei Einkäufen zu Lasten der Truppenkredite ist verboten. Bei
Widerhandlung sind die vom Kartenaussteller erlangten Vorteile
vollumfänglich zugunsten des Truppen-kredites zurückzuerstatten.
Erfolgen die Vorteile in Form eines Punktegutha-bens, wird dieses
für die Rückerstattung gemäss Umrechnungsschema des
Kartenausstellers in Franken umgerechnet.

1107 Rechnungsführer [Art 3 VVA]

1Rechnungsführer in Formationen, Schulen und Kursen für die
Truppen- und Fachdienstbuchhaltung sind Chef Kommissariatsdienst,
Quartiermeister, Fourier, Truppenbuchhalter.

2Angestellte des Bundes können in ihrer beruflichen Tätigkeit
die Funktion als Rechnungsführer ausüben.

3In besonderen Fällen bezeichnet die Logistikbasis der Armee den
Rech-nungsführer.
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1108 Wechsel des Rechnungsführers [Art 4 VVA]

1Beim Wechsel des Rechnungsführers müssen Geschäfte,
Buchhaltung, Kas-senbestand (inkl. Postkonto) und Warenvorräte
sachgemäss übergegeben werden. Die Übergabe ist in einem Protokoll
festzuhalten, dessen Richtigkeit von der übergebenden und der
übernehmenden Person zu bescheinigen ist. Der Kommandant nimmt
Kenntnis von der Übergabe und bescheinigt dies mit der
Unterschrift. Das Protokoll ist der Buchhaltung beizulegen.

2Die übergebende Person bleibt für ihre dienstlichen
Verrichtungen verant-wortlich und kann bei der Erledigung hängiger
Geschäfte zur Mithilfe ange-halten werden.

3Sofern die Übergabe nicht im Beisein beider Rechnungsführer
erfolgen kann, ist der Vorgesetzte des Kommissariats- oder
Fachdienstes dafür ver-antwortlich.

1109 Kontrollstellen [Art 5 VVA]

1Die Kontrollstellen für die Truppenbuchhaltungen sind:

a für die Direktunterstellten des Chefs der Armee und die Stäbe
der Grossen Verbände:

Die Logistikbasis der Armee

b für Formationen der Quartiermeister sowie der Chef
Kommissariatsdienst der vorgesetzten Kommandostufe.

2Der Chef der Logistikbasis der Armee ist befugt, armeeweit
Kontrollen an-zuordnen.

1110 Kontrollen [Art 6 VVA]

1Die Kontrollstellen führen während eines Dienstes, auch wenn
ihr Stab nicht einrückt, bei den administrativ unterstellten
Rechnungsführern unangemel-dete Kontrollen über den
Kommissariatsdienst (Kassen, Postkontoauszüge, Bücher und Belege,
Aufbewahrung und Anlage der Gelder, Vermögensaus-weise,
Warenvorräte, Inventare, usw) bzw den Fachdienst durch. Diese
Kon-trollen sind in kürzeren Diensten (bis 4 Wochen) mindestens
einmal, in län-geren Diensten (ab 4 Wochen) mindestens einmal
monatlich durchzuführen.

2Die Kontrolle ist in den Buchhaltungsunterlagen schriftlich
durch die Kont-rollstelle zu bescheinigen.

1111 Ergebnis der Kontrolle

1Das Ergebnis der Kontrolle ist dem Kommandanten
mitzuteilen.

2Bei Unregelmässigkeiten ordnet der Kommandant die notwendigen
Massnah-men an und meldet den Sachverhalt auf dem Dienstweg an die
Kontrollstellen.
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1.2 Buchhaltungsführung

1.2.1 Allgemeines

1201 Buchhaltungen [Art 5 VBVA und Art 7 VVA ]

1Die Einheiten und Stäbe sind administrativ selbständig. Der
Rechnungsfüh-rer der Einheit oder des Stabes führt die
Truppenbuchhaltung.

2Die Führung der Truppenbuchhaltung wird mit der Applikation MIL
Office sichergestellt.

3Über Ausnahmen der Rechnungsführung entscheidet das
Truppenrech-nungswesen.

1202 Auskunft, Belege [Art 8 VVA]

1In der Truppenbuchhaltung müssen jederzeit Vorkommnisse, die
den Kom-missariatsdienst betreffen, schriftlich festgehalten
werden.

2Die Einnahmen und Ausgaben aller Kassen sind durch Belege
(Formulare oder Originalrechnungen) auszuweisen. Die Belege haben
alle zur Überprü-fung notwendigen Angaben in Bezug auf Ort und
Datum, Rechnungssteller, Art und Beschaffenheit der Waren, Inhalt,
Berechtigung, Zweck und Verwen-dung des Rechnungspostens zu
enthalten; summarische Rechnungsstel-lung ist nicht gestattet.

3Besondere Fälle sowie Unterschiede zwischen effektiven und
Buchhal-tungsbeständen sind zu begründen.

1203 Geschäftsvorfälle (Anhang 1, 2)

Alle Einnahmen und Ausgaben der Dienstkasse sind mit einem
Geschäfts-vorfall (GVF) im Mil Office zu verbuchen.

1204 Buchhaltungs-Ordner [Art 7 VVA]

1Der im Lehrverband Logistik ausgefertigte Buchhaltungs-Ordner
ist für die Führung der Truppenbuchhaltungen verbindlich.

1205 Besondere Buchhaltung [Art 11 VVA]

In Fällen, in denen die militärische Buchhaltung nicht den
Anforderungen entspricht, ordnet die Logistikbasis der Armee
Ergänzungen oder die Füh-rung einer geeigneten Buchhaltung an.

1206 Unterschrift [Art 9 VVA]

1Die Unterlagen der Truppenbuchhaltung sind wie folgt zu
unterschreiben:
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a) Die Kommandanten von Formationen, Schulen und Kursen
bestätigen durch ihre Unterschrift, dass sie Einsicht in die
Kennzahlen der Buch-haltung, die Kassenbücher, den
Kommandantenkredit und den Post-kontoauszug genommen haben;

b) Der Rechnungsführer bescheinigt mit der Unterschrift die
Richtigkeit aller Abschlüsse, Abrechnungen und übrigen Belege;

c) Kann der Rechnungsführer die materielle Richtigkeit oder die
Berech-tigung einer Ausgabe oder einer Einnahme ausnahmsweise nicht
beurteilen, so ist die Berechtigung durch den Kommandanten oder das
zuständige Fachorgan schriftlich einzuholen;

d) Der Geldempfänger bestätigt den Erhalt des Betrages mit
seiner Unter-schrift. Ausgenommen ist die Soldverteilung am
Hauptverlesen.

2Der Chef der Armee erlässt Weisungen zur Unterschriftenregelung
bei Dienstleistungen in der Militärverwaltung.

1207 Form der Unterschrift

1Unterschriften sind handschriftlich mit Tinte, Kugelschreiber,
Filzschreiber oder Tintenstift einzusetzen. Anerkannt werden auch
Stempelunterschriften öffentlicher Verwaltungen, bei welchen diese
Quittungsart üblich ist sowie Quittungen von Registrierkassen.

1.2.2 Buchhaltungsperiode

1208 Buchhaltungsperiode [Art 10 VVA]

1Die Buchhaltungsperiode der Truppenbuchhaltung dauert maximal
einen Monat.

2Bargeldlose Buchhaltungen werden monatlich oder als
Quartalsbuchhal-tungen geführt.

1.2.3 Ausgaben

1209 Sparsamkeit [Art 6 VBVA]

1Im Dienstbetrieb ist bei allen Ausgaben grösste Sparsamkeit zu
üben. Alle nicht notwendigen Ausgaben sind zu vermeiden.

2Das Truppenrechnungswesen kann Weisungen zum Vollzug dieses
Grund-satzes erlassen.

1210 Kreditbegehren [Art 12 VVA]

1Will der Kommandant Ausgaben anordnen, die nicht vorgesehen
sind, so reicht er auf dem Dienstweg ein Kreditbegehren an die LBA
ein.
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2Über Kreditbegehren bis zu 50 000 Franken entscheidet die LBA,
über Be-gehren um höhere Beträge die Gruppe Verteidigung.

3Die LBA führt über die Kreditbegehren Kontrolle und legt das
Abrechnungs-verfahren fest.

1.3 Kassen

1.3.1 Allgemeines

1301 Aufbewahrung der Gelder [Art 13 VVA]

1Der Rechnungsführer hat für die sichere Aufbewahrung der Gelder
wäh-rend des Dienstes zu sorgen. Für temporäre Kassen ist eine
eigene physi-sche Kasse zu führen.

2Die Vermengung von eigenem Geld mit Dienstgeld ist
verboten.

1302 Kassendifferenzen und Kursverluste / -gewinne

1Kassendifferenzen (zu wenig oder zu viel) sind vom
Rechnungsführer un-verzüglich dem Kommandanten und der
Kontrollstelle schriftlich zu melden. Eine Kopie der Meldung ist
der Buchhaltung beizulegen.

2Fehlbeträge sind grundsätzlich zu ersetzen (GVF 43).
Überschüsse sind in der Dienstkasse zu verbuchen (GVF 56).

3Kursverluste oder -gewinne, die anlässlich von Auslandeinsätzen
oder Übungen mit ausländischen Armeen in der Schweiz entstehen,
sind zu ver-buchen (Fehlbeträge GVF 43 / Überschuss GVF 56).

4Anfallende Wechselgebühren sind in der Dienstkasse zu verbuchen
(GVF 43)

1.3.2 Temporäre Kassen

1303 Grundlagen

Temporäre Kassen werden während der Dauer des Dienstes mit der
Applika-tion MIL Office geführt.

1.3.2.1 Dienstkasse

1304 Einnahmen und Ausgaben [Art 14 VVA]

Alle Einnahmen zugunsten des Bundes, auch solche aus Leistungen
der Truppe zugunsten Dritter und alle Ausgaben zu Lasten des Bundes
sind in der Dienstkasse zu verbuchen.
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1.3.2.2 Depotkasse

1305 Führung [Art 15 VVA]

Eine Depotkasse muss geführt werden, wenn Angehörige der Armee
wäh-rend des Dienstes Geld hinterlegen wollen.

1.3.2.3 Kantinenkasse

1306 Führung [Art 16 VVA]

1Sofern die Truppe eine Kantine führt, hat sie auch die
entsprechende Kantinen kasse zu führen.

2Für die Deckung von Ausgaben im Zusammenhang mit einem Anlass
zur Förderung des Korpsgeistes kann der Gewinn der Kantinenkasse
verwendet werden.

3Der Verkaufspreis darf den Einkaufswert nicht
unterschreiten.

4Die Gewinnmarge beträgt maximal 15%.

5Das günstigste Getränk im Angebot muss bei gleicher Menge nicht
alkoho-lisch sein. Alkoholische Getränke dürfen im Rahmen der
Alkoholprävention teurer abgegeben werden.

6Am Ende der Dienstleistung ist die Kantinenkasse aufzulösen.
Der Über-schuss ist in die Dienstkasse zugunsten des
Verpflegungskredites (GVF54) zu vereinnahmen.

1.3.2.4 Materialverlustkasse

1307 Führung [Art 17 VVA]

1Schulen und Kurse können eine Materialverlustkasse führen.

2Die Materialverlustkasse wird aus Soldabzügen (Ziffer 2803)
oder durch einzelne Verluste von AdA gespiesen.

3Sie steht dem Kommandanten zur Deckung von Materialverlusten
und Be-schädigungen, für die die Formation haftet, zur
Verfügung.

4Überschüsse sind in der Regel der Mannschaft zurückzuerstatten
(Ziffer 2803).

5Die Auflösung der Materialverlustkasse am Ende der
Dienstleistung ist zwingend.
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1.3.3 Ständige Kassen

1308 Sponsorenkasse [Art 18 VVA]

1Für die Verwaltung von Sponsorengeldern ist eine Sponsorenkasse
zu füh-ren. Es gelten die Weisungen des VBS vom 18. Dezember 2008
über Sponso-ring und Werbung.

2Die Sponsorenkasse wird durch Sponsorengelder gespiesen.

3Mit Auflagen versehene Sponsorengelder sind nach ihrer
besonderen Be-stimmung zu verwenden.

1309 Kioskkassen [Art 19 VVA]

Die Kioskkassen werden nur an Standorten mit Waffenplatzküchen
geführt. Die Eröffnung einer Kioskkasse benötigt die Zustimmung der
Logistikbasis. Die Gewinnspanne sowie die Gewinnverwendung
definiert die Logistikbasis der Armee.

1310 Vereinskassen [Art 20 VVA]

Über den einzelnen Dienst hinaus dürfen zusätzlich nur
Vereinskassen ge-führt werden. Die Truppe hat für diese Kassen
Statuten gemäss Artikel 60 ff. ZGB zu erstellen.

1311 Revision und Meldepflicht der ständigen Kassen [Art 21
VVA]

1Die Kontrollstellen für die ständigen Kassen sind:

für die Direktunterstellten des Chefs der Armee und die Stäbe
der Grossen Verbände:

Die Logistikbasis der Armee

Für Formationen Der Quartiermeister sowie der Chef
Kommissariatsdienst des vorgesetzten Stabes

2Die Revision ist schriftlich festzuhalten und zu
dokumentieren.

3Der Rechnungsführer stellt sicher, dass bei Eröffnung einer
ständigen Kas-sen die Logistikbasis der Armee auf dem Dienstweg
informiert wird.

4Das Truppenrechnungswesen behält sich Stichproben armeeweit
vor.

1.4 Geldversorgung1401 Geldversorgung

Das Truppenrechnungswesen erlässt im Einvernehmen mit der
Eidgenös-sische Finanzverwaltung die Weisungen und bestimmt
insbesondere die Rechte und Pflichten der Rechnungsführung.
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1.5 Zahlungen1501 Prüfungspflicht [Art 22 VVA]

1Der Rechnungsführer übernimmt und kontrolliert grundsätzlich
alle Liefe-rungen, Anschaffungen und Leistungen, die auf Rechnung
der Einheit (Stab) gehen, auf ihre Beschaffenheit und Menge hin und
prüft die Richtigkeit der Rechnungen. Werden Lieferungen und
Leistungen von Fachorgane veran-lasst und entgegengenommen, so
müssen diese die entsprechenden Kont-rollen vornehmen und mit ihrer
Unterschrift bestätigen.

2Die Rechnungen dürfen erst nach Bescheinigung ihrer Richtigkeit
bezahlt werden.

3Für Verkäufe und Leistungen der Truppe gilt diese Ziffer
sinngemäss.

1502 Abrechnungspflicht [Art 23 VVA]

1Die Truppe hat über Lieferungen, Anschaffungen und Leistungen
abzurech-nen und die Rechnungsbeträge anzuweisen oder bar zu
bezahlen.

2Vorauszahlungen, Darlehen und Vorschüsse an Lieferanten sind
verboten.

3Die Jahresbuchhaltungen sind bargeldlos zu führen.

4Über Ausnahmen entscheidet das Truppenrechnungswesen.

1503 Zahlungsaufträge

1Die Einzahlungsscheine sind durch den Rechnungsführer über
seinen E-Finance Account oder mit dem Formular Zahlungsauftrag Post
zu bezah-len. Überweisungen mittels Zahlungsanweisung sind nicht
gestattet.

2Für die bargeldlosen Jahresbuchhaltungen ist das Formular
17.020 «Zah-lungsauftrag LBA» zu verwenden.

1504 Ausserdienstliche Rechnungen

Der Rechnungsführer hat dafür zu sorgen, dass sämtliche
Rechnungen in der Truppenbuchhaltung verbucht werden. Allfällige
Rechnungen, welche vor Rechnungsbeginn respektive nach
Rechnungsschluss eingehen, sind dem Truppenrechnungswesen zur
Zahlung einzureichen. Der Kommandant nimmt Einsicht und bestätigt
dies mit seiner Unterschrift. Der Rechnungs-führer bescheinigt die
Richtigkeit. Die Belege haben alle zur Überprüfung notwendigen
Angaben in Bezug auf Ort und Datum, Rechnungssteller, Art und
Beschaffenheit der Waren, Inhalt, Berechtigung, Zweck und
Verwen-dung des Rechnungspostens zu enthalten; summarische
Rechnungsstel-lung ist nicht gestattet.
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1.6 Inventarwesen1601 Inventarkontrolle [Art 9 VBVA]

¹Über alle von den Truppen angeschafften Gegenstände von
bleibendem Wert (Inventargegenstände) ist eine Inventarkontrolle zu
führen.

²Dem Truppenrechnungswesen obliegt die Oberleitung des
Inventarwesens der Armee.

³Die Truppenkommandanten haben für die lückenlose Führung und
Kontrol-le der Inventare zu sorgen.

4Die Quartiermeister führen anlässlich der vorgeschriebenen
Kassenrevisio-nen auch die Revision der Inventare durch.

1.7 Buchhaltungabschluss und -aufbewahrung1701 Ablieferung

¹Die Ablieferung der Truppenbuchhaltungen ans
Truppenrechnungswesen erfolgt durch den:

Quartiermeister für Armeestab, Stäbe Grosse Verbände,
Truppenkörper und Rekrutenschulen

Rechnungsführer für selbständige Einheiten, Schulen und
Kurse

²Das Truppenrechnungswesen bestimmt die Ablieferung in
besonderen Fäl-len.

1702 Ablieferungsfristen

Die Fristen für die Ablieferung der Buchhaltungen betragen vom
Entlas-sungstag an berechnet:

für Grundausbildungs- und Kaderaus-bildungsdienste

am vierten Tag nach Abschluss beim Truppenrechnungswesen
eintreffend

für Ausbildungsdienste am zehnten Tag nach Abschluss beim
Truppenrechnungswesen eintreffend

1703 Kontoabschluss

¹Der Rechnungsführer zahlt den Rechnungssaldo auf das vom
Truppenrech-nungswesen zugewiesene Konto, mit dem Vermerk
«Rechnungssaldo» und unter Angabe der Truppenbezeichnung, ein.

²Für die Einzahlung der Rechnungssaldi bei Dienstschluss gelten
die Fristen nach Ziffer 1702.
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1704 Aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen [Art 27 VVA]

Der Rechnungsführer bewahrt sämtliche Unterlagen der
Truppenbuchhal-tung (inkl. Backup des Dienstes) der Einheiten und
Stäbe, sowie Schulen und Kursen während fünf Jahren auf.

1.8 Buchhaltungsrevision1801 Revision [Art 24 VVA]

Die Kontrollstelle (nach Ziffer 1109) muss die Buchhaltung
überprüfen, be-vor diese weitergeleitet wird. Jede Kontrollstelle
ist gegenüber ihrer überge-ordneten Stelle für die Kontrolle
verantwortlich.

1802 Bestätigung

¹Die Kontrolle erfolgt nach den Richtlinien des
Truppenrechnungswesens.

²Der Quartiermeister bestätigt auf der Checkliste Buchhaltung
die durchge-führte Kontrolle.

1803 Revision durch das Truppenrechnungswesen und Oberrevision
[Art 7 VBVA]

¹Das Truppenrechnungswesen revidiert die Buchhaltungen der
Truppe. Die Eidgenössische Finanzkontrolle erledigt die
Oberrevision innert eines Jah-res nach Eingang der Buchhaltungen
beim Truppenrechnungswesen.

²Werden der Truppe Revisionsbemerkungen mitgeteilt, so muss sie
dem Truppenrechnungswesen innert zweier Monate eine schriftliche
Stellung-nahme einreichen. Sämtliche Rechnungsführer sind
verpflichtet, die zur Aufklärung notwendige Auskunft zu
erteilen.

³Über streitige Forderungen, die aus Revisionsbemerkungen
entstehen, ent-scheidet die Logistikbasis der Armee. Der Entscheid
kann mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht weitergezogen
werden.

1804 Kommandierung von Rechnungsführern [Art 25 VVA]

Die LBA ist ermächtigt, säumige oder nachlässige Rechnungsführer
zur Rechnungsablage, Auskunftserteilung oder zu ergänzenden
Arbeiten zu kommandieren. Dies geschieht auf dem Dienstweg über den
vorgesetzten Kommandant des Rechnungsführers.

1805 Aufbewahrung der Buchhaltungen durch das
Truppenrechnungswesen [Art 8 VBVA]

Die Logistikbasis der Armee bewahrt sämtliche
Truppenbuchhaltungen und die dazugehörigen Dokumente während fünf
Jahren auf.
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2 Sold

2.1 Berechtigung2101 Gradsold [Art 11 Abs 1 VBVA]

Die Angehörigen der Armee werden nach ihrem Grad besoldet.

2102 Soldansätze [Art 31 VVA]

1Der Gradsold beträgt pro Tag:

Korpskommandant 30.–

Divisionär 27.–

Brigadier 25.–

Oberst 23.–

Oberstleutnant 20.–

Major 18.–

Hauptmann 16.–

Oberleutnant 13.–

Leutnant 12.–

Chefadjutant 11.50

Hauptadjutant 11.50

Stabsadjutant 11.–

Adjutantunteroffizier 10.–

Hauptfeldweibel 9.50

Fourier 9.50

Feldweibel 9.–

Oberwachtmeister 8.50

Wachtmeister 8.–

Korporal 7.–

Obergefreiter 6.50

Gefreiter 6.–

Soldat 5.–

Rekrut 4.–

²Dienstleistungen, die der Stellung in einem höheren Grad
entsprechen, be-rechtigen nicht zu einem höheren Sold.
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³Im Gradsold ist die Vergütung für den Transport des
Militärgepäcks von der Wohnung zur Bahnstation und zurück
inbegriffen.

2103 Nicht Soldberechtigte [Art 12 VBVA]

a) Militärdienstpflichtige:1. für Abgabe, Rücknahme und
Austausch von Bewaffnung und Aus-

rüstung;2. für die Stellung und Abholung von Dienstpferden;3.
für die Teilnahme an besonderen Kursen zur Erfüllung der
Schiess-

pflicht;4. für die Dauer von Untersuchungshaft und für
Verbüssung von Stra-

fen jeder Art ausserhalb des Dienstes;5. für die Vorladung zum
Erscheinen vor militärischen Behörden.

b) die ausgebildeten Piloten und Beobachter für das individuelle
Training.

2104 Kommando- und Dienstübergabe [Art 30 VVA]

¹Ist bei einer ausserdienstlichen Kommandoübergabe ein
persönlicher Kon-takt zwischen altem und neuem Kommandanten nötig,
besteht Anspruch auf:

a) Sold;

b) Pensionsverpflegungsentschädigung;

c) Reise mit Marschbefehl;

d) Transport der Bürokiste.

²Der vorgesetzte Kommandant muss die Richtigkeit der Belege
bescheini-gen.

2105 Streitfälle [Art 14 VBVA]

Über allfällige Differenzen betreffend der Soldberechtigung
entscheidet die LBA. Der Entscheid kann mit Beschwerde an das
Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden.

2.2 Dauer der Besoldung2201 Dauer [Art 11 Abs 2 VBVA]

Die Soldberechtigung beginnt mit dem Einrückungstag gemäss
Aufgebot und hört mit dem Entlassungstag auf.

2202 Verlängerte Dienstleistung [Art 28 VVA]

¹Angehörige der Armee, welche zu dienstlichen Verrichtungen auf
ein frühe-res Datum als die Truppe aufgeboten oder später als diese
entlassen werden
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(Pferde-, Fahrzeug und Materialübernahme oder -abgabe, usw.),
sind für die Tage des verlängerten Dienstes soldberechtigt.

²Nachzügler sind vom Tage ihres Einrückens an, vorzeitig
Entlassene bis zum Tage ihrer Entlassung soldberechtigt.

2203 Reisetage [Art 29 VVA]

Angehörige der Armee, die am Vortage reisen müssen, um zur
festgesetzten Zeit einrücken zu können, oder die erst am Tage nach
der Entlassung den Wohnort erreichen, sind für den Vortag bzw Tag
nach der Entlassung sold-berechtigt.

2.3 Soldzulage2301 Grundsatz [Art 17 Abs 1 und 2 VBVA]

Für besondere Dienstleistungen, die durch das VBS bestimmt und
nicht als Ausbildungsdienst angerechnet werden, erhalten die
Angehörigen der Armee eine Soldzulage. Es handelt sich dabei um
Dienstleistungen, die für das Erreichen eines höheren Grades oder
einer speziellen Funktion verlangt sind.

2302 Ansätze [Art 17 VBVA und Art 32 VVA]

Die Soldzulage beträgt:

a) für angehende Unteroffiziere, angehende höhere Unteroffiziere
und angehende Offiziere in einem Kaderausbildungsdienst pro Person
und Tag: 23 Franken;

b) für höhere Unteroffiziere oder Subalternoffiziere in einem
Kaderausbil-dungsdienst zum Führungsgehilfen Truppenkörper oder
Subalternoffi-ziere zum Einheitskommandanten: 80 Franken;

c) für Militärpiloten im Kaderausbildungsdienst zum Hauptmann
pro Person und Tag: 80 Franken.

2303 Erweiterte Berechtigung

¹Für die Wochenenden zwischen Grundausbildungs- und
Kaderausbildungs-diensten gemäss Artikel 50 Absatz 1 der Verordnung
über die Militärdienst-pflicht vom 01.01.2018 (VMDP) besteht das
Anrecht auf die Soldzulage des nachfolgenden
Kaderausbildungsdienstes.

²Während dem Unterbruch zwischen zwei Kaderausbildungsdiensten
be-steht kein Anrecht auf Soldzulage. Der Soldanspruch bleibt
gemäss Ziffer 2504 bestehen.
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³Für die Grundausbildungs- und Kaderausbildungsdienste gelten
für Sold und Soldzulage die vorgegebenen Tage gemäss VMDP Anhang
2.

2.4 Fachoffiziere2401 Grundsatz [Art 104 Abs 1, 2 und 4 MG]

¹Höhere Unteroffiziere, Unteroffiziere, Gefreite und Soldaten
mit besonde-ren Kenntnissen können bei Bedarf mit
Offiziersfunktionen betraut werden. Sie haben die damit verbundenen
Dienste, mit Ausnahme der Ausbildungs-dienste für einen höheren
Grad oder eine neue Funktion, zu leisten.

²Sie werden zum Fachoffizier ernannt und haben die gleichen
Rechte und Pflichten wie die Offiziere in gleicher Funktion.

³Wird die Offiziersfunktion nicht mehr ausgeübt, so wird die
Ernennung zum Fachoffizier in der Regel belassen. Der Bundesrat
legt die Ausnahmen fest.

2402 Fachoffiziere [Art 33 VVA]

Der Funktionssold für die Fachoffiziere entspricht dem Gradsold.
(Ziffer 2102).

2.5 Andere Soldverhältnisse2501 Angestellte der
Militärverwaltung [Art 34 VVA]

Militärisches Personal nach Artikel 47 MG sowie zivile
Angestellte der Mili-tärverwaltung beziehen Sold und die damit
verbundenen Vergütungen nur für die Diensttage, zu denen sie im
Rahmen ihres Milizdienstes aufgeboten sind.

2502 Truppenbesuche, Erkundungen und Schiedsrichterdienst [Art
35 VVA]

¹Die Truppenkommandanten, deren Stäbe und ihre Begleiter
beziehen bei Truppenbesuchen die Gradkompetenzen. Den gleichen
Anspruch haben die Offiziere der Stäbe der Grossen Verbände, die
auf Befehl ihrer Komman-danten die Kurse unterstellter Truppen
besuchen oder inspizieren sowie die Kommandanten aller Stufen für
die Erkundung mit ihren Unterstellten. Aus-genommen sind die
Angehörigen der Armee nach Ziffer 2501.

²Die Reise erfolgt mit Marschbefehl.

³Die Richtigkeit der Belege ist vom vorgesetzten Kommandanten zu
beschei-nigen.
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2503 Besoldung von Wochenenden zwischen zwei Ausbildungsdiensten
[Art 50 VMDP] und des allgemeinen Urlaubs

¹Werden zwei Ausbildungsdienste lediglich durch ein Wochenende
oder ein Wochenende mit vorangehendem oder nachfolgendem Feiertag
oder beidem unterbrochen, so wird dieses wie folgt besoldet ( für
Kader im Ka-derausbildungsdienst inkl. Soldzulage):

a) mit zwei Diensttagen bei normalen Wochenenden;

b) mit drei Diensttagen, wenn der Tag vor oder nach dem
Wochenende auf einen Feiertag fällt;

c) mit vier Diensttagen, wenn der Tag vor und nach dem
Wochenende auf einen Feiertag fällt.

²Wird lediglich am Freitag Dienst geleistet, so wird weder das
Wochenende noch ein allfällig folgender Feiertag besoldet.

³Die Besoldung erfolgt durch das nachfolgende Kommando.

2504 Unterbruch zwischen zwei Ausbildungsdiensten [Art 30
Abs1.bis MG Art 1a, Abs 1 + 1 bis EOG und Broschüre Unterbruch
zwischen zwei Ausbildungs-diensten des BSV]

¹Unterbruch zwischen zwei Grund- oder Kaderausbildungsdiensten,
ist der mehr als drei Tage und maximal 6 Wochen dauernde Unterbruch
während oder zwischen Grundausbildungsdiensten (GAD und KAD).

²Der Unterbruch wird nicht an die Ausbildungsdienstpflicht
angerechnet.

³Der Anspruch auf Sold bleibt bestehen und erfolgt durch das
nachfolgende Kommando ausbezahlt.

4Angehörige der Armee, haben Anspruch auf EO-Entschädigung
wenn:

a) das Anstellungsverhältnis oder Lehre vor dem ersten Einrücken
in den Dienst beendet wurde;

b) vor dem ersten Einrücken in den Dienst währen 12 Monaten
mindes-tens 4 Wochen (mindestens 20 Arbeitstage oder 160
Arbeitsstunden) gearbeitet wurde und während dem Dienst kein
Anstellungsverhältnis besteht;

c) sie bei der Arbeitslosenversicherung gemeldet sind und bis
zum ersten Einrücken ein Taggeld erhalten hat.

5Angehörige der Armee, haben keinen Anspruch auf
EO-Entschädigung wenn:

a) Sie über ein Arbeitsverhältnis verfügen. Der Arbeitgeber ist
gesetzlich verpflichtet den Angehörigen der Armee während dem
Unterbruch zu beschäftigen;
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b) vor dem ersten Einrücken in den Dienst währen 12 Monaten
weniger als 4 Wochen (mindestens 20 Arbeitstage oder 160
Arbeitsstunden) gear-beitet wurde. Der AdA gilt somit für die EO
als nichterwerbstätig;

c) sie AHV-rechtlich als Selbständigerwerbend gelten.

6Für den Anspruch auf EO-Entschädigung entscheidet die
zuständige Aus-gleichskasse abschliessend.

7Angehörige der Armee sind für die ganze Dauer, durch die
Militärversiche-rung, gegen Unfall versichert. Einzige Ausnahme
ist, wenn sie während des Unterbruchs einer Erwerbstätigkeit
nachgehen und verunfallen, dann sind sie durch die private
Unfallversicherung oder die Unfallversicherung des Arbeitgebers
versichert (Artikel 1a des Bundesgesetzes über die
Unfallversi-cherung vom 20. März 1981).

8Angehörige der Armee sind für die ganze Dauer, durch die
Militärversiche-rung, gegen Krankheit versichert. Die
obligatorische Krankenversicherung bleibt sistiert und es müssen
keine Prämien an die Krankenkasse bezahlt werden (Artikeln 1a und 2
des Bundesgesetzes über die Militärversicherung vom 19. Juni
1992).

9Angehörige der Armee geniessen auch während dem Unterbruch den
Schutz vor Kündigung durch den Arbeitgeber. Eine vom Arbeitgeber
wäh-rend einer solchen Sperrfrist erklärte Kündigung ist nichtig.
Für weitere Informationen siehe «Merkblatt über den Schutz des
Arbeitsverhältnisses bei Militärdienst, Zivilschutz und
Zivildienst».

2.6 Im Dienst verstorbene2601 Bestattungskosten (GVF 42) [Art 43
VVA]

¹Für die Bestattung von im Dienst verstorbenen Angehörigen der
Armee können folgende Kosten zu Lasten der Dienstkasse übernommen
werden:

a) Kranz- oder Blumenspende;

b) die ortsüblichen Todesanzeigen der Truppe in Tageszeitungen:
in der Regel nicht mehr als drei, in begründeten Ausnahmefällen bis
höchs-tens sechs Todesanzeigen;

c) das militärische Geleit.

²Der Kommandant bescheinigt die Richtigkeit der Belege.

³Für die Übernahme weiterer Kosten ist die Truppe nicht
zuständig. Die Gewäh-rung von Leistungen erfolgt durch die
Militärversicherung (www. suva.ch).


	
18

Reglement 51.003 d Verwaltungsreglement (VR)

2602 Orientierung der Angehörigen

Die Kommandanten orientieren die Angehörigen über die Leistungen
nach Ziffer 2601.

2.7 Löhne, Honorare2701 Kirchliche Mitarbeiter (GVF 32) [Art 98
VVA]

¹Kann für Aufgaben der Armeeseelsorge nicht ein Armeeseelsorger
aufge-boten werden, so darf ein ziviler Seelsorger beigezogen
werden.

²Zivile Seelsorger, sowie Organisten und Sigristen (Mesmer,
Sakristane, Kirchendiener, Küster) die bei besonderen
Militärgottesdiensten mitwirken, werden zu den ortsüblichen
Ansätzen zulasten der Dienstkasse entschädigt.

2702 Referenten

Der Beizug von nicht im Bundesdienst stehenden Referenten
(ausschliess-lich auf Stufe Gr Vb / Kompetenzzentrum) muss vom
Truppenrechnungswe-sen bewilligt werden. Bewilligungen werden
erteilt, wenn die Notwendigkeit nachgewiesen ist. Bewilligt werden
ausschliesslich Referententätigkeiten zugunsten der Miliz.

2.8 Soldauszahlung2801 Auszahlung und Vorschüsse [Art 44
VVA]

¹Die Soldauszahlung erfolgt am Schluss jeder
Buchhaltungsperiode.

²Soldvorschüsse im Rahmen der bis anhin geleisteten Diensttage
dürfen auf Anordnung des Kommandanten geleistet werden.

³Soldvorschüsse können von jedem AdA beim vorgesetzten
Kommandan-ten beantragt werden.

2802 Auszahlung

Die Auszahlung des Soldes erfolgt durch den Rechnungsführer am
Haupt-verlesen. Den Offizieren und höheren Unteroffizieren kann der
Sold auch an einem Einheitsrapport verteilt werden.

2803 Soldabzug [Art 45 VVA]

¹Zur Anordnung von Soldabzügen wegen Verlustes und Beschädigung
von Material ist der Kommandant der Schule, der Einheit oder des
Stabes zu-ständig.

²Soldabzüge dürfen nur zur Deckung von Materialverlusten und
Beschädi-gungen, für die die Einheit (Stab) haftet, verwendet
werden (siehe auch Zif-
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fer 7202). Die Einnahmen und Ausgaben werden in der
Materialverlustkasse gemäss Ziffer 1307 verbucht. Überschüsse sind
in der Regel der Mannschaft zurückzuerstatten. Die Mannschaft kann
darüber entscheiden, den Über-schuss einer gemeinnützigen
Organisation zu spenden.

2.9 Schenkung2901 Schenkung

Mit Auflagen versehene Schenkungen sind ihrer besonderen
Bestimmung gemäss zu verwenden. Die Einnahmen und Ausgaben werden
in der Dienst-kasse (Unterkonto) verbucht.
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3 Verpflegung

3.1 Berechtigung3101 Grundsatz [Art 23 Abs 1 und Art 25 Abs 1 –
3 VBVA]

¹Jeder Angehörige der Armee, der Sold bezieht, ist
verpflegungsberechtigt.

²Die Angehörigen der Armee erhalten entweder Naturalverpflegung
oder Pensionsverpflegung.

³Die Naturalverpflegung bildet die Regel.

4Können die Truppe oder einzelne Angehörige der Armee nicht in
Natura verpflegt werden, so erhalten sie Pensionsverpflegung.

3102 Ausnahmen [Art 24 VBVA]

Arrestanten, die den Arrest ausserhalb des Dienstes verbringen
sind für den ganzen Tag verpflegungsberechtigt.

3.2 Naturalverpflegung

3.2.1 Allgemeines

3201 Verpflegungskredit und Zulagen [Art 25 Abs 5 VBVA und Art
46 VVA]

¹Das Truppenrechnungswesen setzt den Verpflegungskredit pro
Person und Tag fest und gibt diesen den Truppen mit der Weisung
«Verpflegungskredit» bekannt (Anhang 13).

²Der Verpflegungskredit verteilt sich zu 0,2 Portionen auf das
Frühstück, zu 0,5 Portionen auf das Mittagessen und zu 0,3
Portionen auf das Nachtessen.

3202 Verpflegungsmittel (GVF 75) [Art 47 VVA]

Der Verpflegungskredit ist für die Beschaffung aller
Verpflegungsmittel für den Truppenhaushalt bestimmt.

3203 Non-Food

¹Die Kosten des für die Zubereitung der Verpflegung benötigten
Brennma-terials sowie Strom oder Gas sind zu Lasten der Dienstkasse
(GVF 38) zu be-zahlen. Dies gilt auch für Hilfsmittel, welche in
einem unmittelbaren Bezug zu Nahrungsmittel, deren Bearbeitung,
Lagerung und Zubereitung stehen (z.B. Bindfaden, Holzspiessli,
Plastiksäcke zum Vakuumieren, Zahnstocher, Plastikhandschuhe).
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²Die Kosten von Packmaterial (Lebensmittelbeutel, Alu- und
Frischhaltefoli-en etc.) sind zu Lasten des Verpflegungskredites zu
verbuchen (GVF 75).

³Die Kosten für Gebinde (Harassen, Kisten und Tragtaschen)
können nicht zu Lasten der Dienstkasse abgerechnet werden.

3204 Benützung des Verpflegungskredites [Art 48 VVA]

¹Der nicht beanspruchte Verpflegungskredit aus den Schulen und
Kursen gemäss Militärischem Aufgebotstableau verfällt am Ende der
Dienstleis-tung. Das Truppenrechnungswesen kann jederzeit eine
Kürzung des Verpfle-gungskreditsaldos anordnen.

²Wird der Verpflegungskredit überschritten, so ist der
Fehlbetrag in der Dienstkasse als Einnahme zu verbuchen (GVF 54).
Eine Übertragung auf den nächsten Dienst ist nicht gestattet. Die
Kommandanten der Truppenkörper können in begründeten Fällen einen
Ausgleich innerhalb ihres Verbandes anordnen.

³In besonderen Fällen entscheidet das Truppenrechnungswesen, ob
allfälli-ge Überschreitungen des Verpflegungskredites zu Lasten des
Bundes über-nommen werden.

3205 Notverpflegung [Art 49 VVA]

Die LBA legt die Zusammensetzung der Spezialration und Notration
(Notver-pflegung) fest.

3.2.2 Truppenhaushalt

3206 Anforderung

Die Truppenverpflegung ist einfach in ihrer Art, gut im
Geschmack, gesund in der Zusammensetzung und genügend in der
Menge.

3207 Führung [Art 53 VVA]

¹Die Zubereitung der Verpflegung erfolgt grundsätzlich im
Truppenhaushalt nach den Bestimmungen des Regl 60.001 «Verpflegung
in der Armee».

²Jede Einheit (Stab) führt in der Regel einen eigenen Haushalt.
Stäbe, Ein-heiten und Detachemente, für welche die Führung eines
eigenen Haushal-tes nicht möglich oder unzweckmässig ist, sind dem
Haushalt einer anderen Einheit (Stab) oder einer Waffenplatzküche
anzuschliessen.

3208 Überwachung [Art 54 VVA]

¹Die Kommandanten wachen darüber, dass durch rechtzeitige
Vorkehrun-gen die Verpflegung der Truppe sichergestellt ist, und
dass die Truppe im Rahmen der Verpflegungsberechtigung verpflegt
wird.
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²Sie sorgen dafür, dass keine Lebensmittel verschwendet oder
missbräuch-lich verwendet werden.

3209 Verpflegungsplan

¹Der Truppenhaushalt ist aufgrund sorgfältig berechneter
wöchentlicher Verpflegungspläne zu führen.

²Die LBA stellt unter www.armee.ch/verpflegung saisonale,
berechnete und fachtechnisch richtige Verpflegungspläne zur
Verfügung.

³Der Rechnungsführer oder der Prozessverantwortliche kann die
Verpfle-gungspläne unter Berücksichtigung der Einflussfaktoren und
im Rahmen des Verpflegungskredites anpassen.

4Ein effektiver Verpflegungsplan ist lückenlos zu führen.

3210 Pflichtkonsum [Art 52 VVA]

Zwecks Umsatz der Armeevorräte kann die Logistikbasis der Armee
den Ver-brauch bestimmter Verpflegungsmittel und Mengen
anordnen.

3.2.2.1 Beschaffung der Verpflegung

3211 Arten [Art 29 VBVA]

Die Beschaffung der Verpflegung erfolgt:

a) durch Selbstsorge;

b) durch Nachschub;

c) durch Selbstsorge des AdA (Einrückungsverpflegung bei
Mobilmachung).

3212 Verbrauch von Verpflegungsmitteln [Art 62 VVA]

¹Die den Truppen gelieferten Verpflegungsmittel sind
ausschliesslich für ih-ren Eigenverbrauch bestimmt.

²Verboten ist:

a) der Handel mit Lebensmitteln;

b) die tatsächlichen Verhältnisse bei der Bestellung, beim Bezug
und bei-der Verrechnung von Verpflegungsmitteln zu
verschleiern.

3.2.2.1.1 Selbstsorge (Freier Einkauf)

3213 Grundsatz [Art 61 VVA]

¹Die Truppe beschafft die Verpflegungsmittel im Ausbildungs- und
im Assis-tenzdienst aufgrund von Lieferverträgen oder durch freien
Einkauf nach den Vorschriften der Logistikbasis der Armee, den
geltenden AKB sowie dem Reglement «Verpflegung in der Armee».
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²Im Aktivdienst erfolgt die Selbstsorge nach den Weisungen des
Komman-dos Operationen.

³Durch Selbstsorge beschaffte Verpflegungsmittel, die auf
Dienstende nicht aufgebraucht werden können, sind bestmöglichst
zugunsten der Dienstkas-se (GVF 54) und unter Gutschrift des
vereinnahmten Betrages in der Verpfle-gungsabrechnung zu
verkaufen.

4Die Truppe besorgt im Grundsatz sämtliche Lebensmittel saisonal
und re-gional.

5Folgende Bezugsmerkmale und Bezeichnungen sind zwingend
einzuhalten:

a) Fleisch mit dem Gütesiegel Suisse Garantie, Schweizer Fleisch
oder Produkt aus Schweizer Herkunft;

b) Geflügel mit dem Gütesiegel Schweizer Geflügel;

c) Ei mit dem Gütesiegel Schweizer Ei;

d) Fisch und Meeresfrüchte mit den Gütesiegeln MSC, ASC, FOS
oder Schweizer Fisch;

e) Milch und Milchprodukte aus der Schweiz.

6Über Ausnahmen entscheidet das Truppenrechnungswesen.

3214 Einkauf von Alkohol zur Zubereitung von Speisen

Für die Zubereitung von Speisen kann der Alkohol über den GVF 75
einge-kauft werden. Die Mengenangaben gemäss Regl 60.006
Kochrezepte sind verbindlich.

3215 Lieferanten

¹Die Verpflegungsmittel sind, wenn immer möglich am
Unterkunftsort / Ein-satzort oder in der nächsten Umgebung zu
beziehen.

²Die Lieferanten haben die Verpflegungsmittel franko
Unterkunftsort der Truppe abzuliefern.

3.2.2.1.2 Nachschub

3216 Armeeproviant [Art 63 VVA]

Die Logistikbasis der Armee beschafft und verwaltet die Vorräte
an Ver-pflegungsmitteln der Armee (Armeeproviant). Sie sorgt für
rechtzeitigen Umsatz der Warenvorräte durch Belieferung der
Truppen, ausnahmsweise durch freien Verkauf.
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3217 Bezug von Armeeproviant [Art 63 VVA]

Die Truppe hat den Armeeproviant, der auf der Preisliste des
Truppenrech-nungswesens aufgeführt ist, grundsätzlich aus dem
Verpflegungsmagazin der Armee oder von anderen Truppen zu
beziehen.

3218 An- und Verkauf von Armeeproviant

¹Der Ankauf der Artikel des Armeeproviantes sowie gleichartige
oder ähnli-che Artikel ist nur in folgenden Fällen gestattet:

a) wenn am Dienstende zur Zubereitung einer Mahlzeit
Restbestände ergänzt werden müssen;

b) wenn die Übernahme von einer anderen Truppe nicht möglich
ist;

c) wenn die Verpackungseinheit für den Dienstgebrauch nicht
zweckmä-ssig ist;

d) wenn die Artikel in gleicher Qualität und Quantität zu einem
tieferen Preis eingekauft werden können.

²Armeeproviant, der nicht aufgebraucht werden kann, ist wie
folgt zu ver-werten:

a) Sammelpackungen sind zurückzuschieben;

b) Angebrochene Packungen sind bestmöglichst zugunsten der
Dienst-kasse (GVF 54) und unter Gutschrift des vereinnahmten
Betrages in der Verpflegungsabrechnung zu verkaufen.

3.2.2.1.3 Selbstsorge des AdA (Einrückungsverpflegung bei
Mobilmachung)

3219 Verpflegung bei Mobilmachung (GVF 141) [Art 51 VVA]

¹Wird bei einer Mobilmachung eine vollständige
Verpflegungsautonomie der Angehörigen der Armee befohlen, so sind
ihnen für den ersten Tag 10 Franken und für den zweiten Tag 15
Franken zu zahlen.

²Es bestehen für diese Mahlzeiten keine weiteren
Verpflegungsberechtigun-gen.

³Bei allen anderen Fällen der Mobilmachung legt die
Logistikbasis der Armee die Beträge fest.

3.2.2.2 Abgabe an Dritte

3220 Ausführungsbestimmungen Abgabe an Dritte (GVF 53) [Art 56
VVA]

¹Bei der Abgabe von Truppenverpflegung an Dritte, hat der
Rechnungsfüh-rer nachfolgende Entschädigungen zu verlangen:
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a) Für die bei Nachweis eines dienstlichen Interesses vom
Truppenhaus-halt bezogene Verpflegung haben Bundesbedienstete und
kantonale Mitarbeiter stationiert auf Waffenplätzen, pro Frühstück
7 Franken und pro Mittag- und Nachtessen 10 Franken zu
bezahlen.

b) In allen übrigen Fällen sind die Preise kostendeckend, nicht
gewinno-rientiert zu berechnen. Die Preise können durch die
Logistikbasis der Armee überprüft werden.

²Sämtliche Einnahmen für abgegebene Truppenverpflegung sind in
der Dienstkasse der betreffenden Formation zu verbuchen. Die
Teilnehmer sind namentlich zu erfassen und der Kommandant hat das
dienstliche Interesse mit seiner Unterschrift zu bestätigen.

³In allen übrigen Fällen entscheidet der verantwortliche
Kommandant Trp Kö, Schulkommandant oder Waffenplatzkommandant, ob
Drittpersonen am Truppenhaushalt teilnehmen dürfen. Er ist besorgt,
dass das zivile Gewer-be nicht konkurrenziert wird. Über diese
Abgabe an Dritte ist eine Kontrolle zu führen, in der folgende
Punkte ersichtlich sind: Datum, Anlass, Anzahl Personen,
Rechnungsdatum, Rechnungsbetrag, Einnahme in der Buchhal-tung /
Beleg.

Der Kontrolle ist zwingend die Rechnung inkl. aufgelisteter
bezogener Leis-tung (Menü) beizulegen. Der Kommandant visiert das
dienstliche Interesse auf dem Kontrollblatt.

4Die Namensliste und die Kontrolle ist der Buchhaltung
beizulegen.

3221 Patientenverpflegung (GVF 75) [Art 57 VVA]

Die Verpflegung von Patienten bei der Truppe und während der
Hospitali-sation in einer militärmedizinischen
Sanitätsinfrastruktur erfolgt nach An-ordnung der zuständigen
Truppenärzte im Rahmen des Verpflegungs kredits. Mehrkosten infolge
ärztlicher Verordnung sind zu begründen.

3.2.2.3 Andere Arten von Naturalverpflegung

3222 Verpflegungszubereitung (GVF 37) [Art 58 VVA]

Sofern Stäbe und kleine Detachemente nicht an einem
Truppenhaushalt teil-nehmen können, sind die Verpflegungsmittel
einer Gaststätte oder einem Privaten zur Zubereitung gegen
Entrichtung der festgesetzten Entschädi-gung abzugeben.

3223 Ansätze (GVF 37) [Art 58 VVA]

¹Für die Zubereitung der Verpflegung durch Gaststätten oder
Private beträgt die Entschädigung inklusive Küchenbenützung und
Brennmaterial:
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a. je Person und Verpflegungstag (bis 20 Personen) (Frühstück
Fr. 1.20, Mittag- und Nachtessen je Fr. 2.40)

6.–

b. Ab 21 Personen jedoch höchstens pro Tag (Frühstück Fr. 24.–,
Mittag- und Nachtessen je Fr. 48.–)

120.–

²In besonderen Fällen kann das Truppenrechnungswesen die Ansätze
ange-messen erhöhen.

3.2.2.4 Verpflegung in Waffenplatzküchen

3224 Voraussetzungen

Ein Bezug von Verpflegung aus, oder in Waffenplatzküchen ist
unter folgen-den Voraussetzungen möglich:

• Die zu verpflegende Truppe verfügt über keine eigene
Infrastruktur für die Produktion;

• Die Waffenplatzküche verfügt über die notwendige
Kapazität.

Der endgültige Entscheid liegt beim entsprechenden
Waffenplatzkomman-danten.

3225 Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen für die Verpflegung von externen Truppen:

Anzahl Zeitlicher Vorlauf für die Anmeldung / Bestellung

Bemerkungen

Bis 20 AdA 1 Arbeitstag (24h) Ohne personelle Unterstüt-zung
durch die zu verpflegende Truppe

20 – 75 AdA 2 Arbeitstage (48h) Ohne personelle Unterstüt-zung
durch die zu verpflegende Truppe

Ab 75 AdA oder mehr als zwei Mahlzeiten

3 Arbeitstage (72h) Mit personeller Unterstützung durch die zu
verpflegende Trup-pe gemäss Regl 60.001 «Verpfle-gung in der
Armee». Verpflegung in der Armee 1 Trp Koch pro 75 AdA

Detailabsprachen sind durch die entsprechenden Rechnungsführer
auf dem Fachdienstweg zu klären.
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3.3 Pensionsverpflegung

3.3.1 Grundsatz

3301 Pensionsverpflegung (Ziffer 3303) [ Art 59 VVA]

Sofern die Naturalverpflegung nicht möglich ist, kann in
folgenden Fällen die Pensionsverpflegungsentschädigung ohne
besondere Bewilligung aus-gerichtet resp. angeordnet werden:

¹In Grundausbildungs- und Kaderausbildungsdiensten (GAD und
KAD):

a) durch die Kommandos, welche pro 100 Soldtage eine
Pensionsverpfle-gungsportion zur Verfügung haben. Die
Ausführungsbestimmungen werden durch das Truppenrechnungswesen
erlassen;

b) an Angehörige der Armee, die im Urlaub erkrankt sind (VR
Anhang 3, Ziffer 3303.b);

c) an einzelne Angehörige der Armee, die aus besonderen Gründen
und mit dem Einverständnis des Kommandanten nicht am
Truppenhaus-halt teilnehmen (Ziffer 3303.b).

²In Ausbildungsdiensten der Formationen (ADF):

a) an Angehörige der Armee, die für die Ausübung dienstlicher
Aufträge alleine kommandiert oder detachiert werden (Ziffer
3303.a);

b) an die Mitglieder des Schweizer Armeespiels bei Konzerten
(Ziffer 3303.a);

c) an Angehörige der Armee, die im Urlaub erkrankt sind (VR
Anhang 3, Ziffer 3303.b);

d) an einzelne Angehörige der Armee, die aus besonderen Gründen
und mit dem Einverständnis des Kommandanten nicht am
Truppenhaus-halt teilnehmen (Ziffer 3303.b).

³In allen nicht unter Absatz 1 und 2 aufgeführten Fällen kann
die Pensions-verpflegung nur mit einer Bewilligung des
Truppenrechnungswesens ange-ordnet werden.

3302 Berechtigung und Abrechnung

¹aufgehoben

²Bei einzelnen Dienstleistungen kann die
Pensionsverpflegungsentschädi-gung für den Einrückungs- und
Entlassungstag wie folgt verrechnet werden:

a) für das Frühstück, wenn der Wohnort vor 06.30 Uhr verlassen
wird;

b) für das Mittagessen, wenn der Wohnort vor 12.45 Uhr verlassen
bzw nach 13.00 Uhr erreicht wird;


	
28

Reglement 51.003 d Verwaltungsreglement (VR)

c) für das Nachtessen, wenn der Wohnort vor 19.00 Uhr verlassen
bzw nach 19.30 Uhr erreicht wird.

³Die Abrechnung der Pensionsverpflegung kann auf zwei Arten
erfolgen:

a) wird die Pensionsverpflegung durch die Truppe organisiert, so
erfolgt die Abrechnung direkt mit dem Kostgeber;

b) sofern die Organisation der Pensionsverpflegung durch die
Truppe nicht möglich ist, wird die
Pensionsverpflegungsentschädigung direkt an den Angehörigen der
Armee ausgerichtet, welcher mit dem Kostge-ber selber
abrechnet.

4Nur die wirklich eingenommenen Mahlzeiten sind zu vergüten.

3303 Ansätze der Pensionsverpflegungsentschädigungen [Art 25 Abs
5 VBVA so-wie Art 59 VVA]

a) In den Fällen von Ziffer 3301 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz
2 Buch-staben a und b werden folgende
Pensionsverpflegungsentschädigun-gen ausgerichtet. Ansätze inkl.
alkoholfreiem Getränk:

Frühstück Mittagessen Nachtessen pro Tag

für Bedienung und Selbstbedienung

8.– 18.– 18.– 44.–

Es sind folgende Leistungen in den
Pensionsverpflegungsentschädi-gungen inbegriffen:

• verbessertes Frühstücksangebot;

• Dessert: zweimal pro Woche;

• auf Anfrage: Fleischlose Menus (ovo-lacto-vegetabile).

In den Pensionsverpflegungsentschädigungen ist die
Mehrwertsteuer inbegriffen.

b) In den Fällen von Ziffer 3301 Absatz 1 Buchstaben b und c,
Absatz 2 Buchstaben c und d werden folgende
Pensionsverpflegungsentschädi-gungen ausgerichtet:

pro Tag 10.–

pro Frühstück 2.–

pro Mittag- und Nachtessen je 4.–
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4 Infrastruktur

4.1 Allgemeines4101 Arten [Art 31 Abs 1 und 2 VBVA]

¹Der Bund sorgt für die Unterkunft der Truppen.

²Die Unterkunft der Truppen erfolgt:

a) in Kasernen oder kasernenmässig eingerichteten Gebäuden
(Kasernie-rung);

b) in Kantonnementen von Gemeinden und Einwohnern;

c) in Biwaks;

d) durch Einquartierung bei den Einwohnern.

4102 Verjährung [Art 43a VBVA]

Sämtliche Forderungen auf Entschädigung aus Truppenunterkunft
verjäh-ren mit dem Ablauf eines Jahres nach dem Wegzug der
Truppe.

4.2 Kasernierung4201 Unterkünfte des Bundes [Art 64 VVA]

Sofern sich in den Übungsgebieten Unterkünfte befinden, die dem
Bund gehören oder für deren Benützung eine vertragliche Regelung
besteht (An-hang 5 «Verzeichnis der Truppenunterkünfte» Kategorie
A), haben die Kom-mandanten diese zu beanspruchen und zu benützen.
Die Zuweisungen des Kommandos Operationen und des Kommandos
Ausbildung sind für Schu-len und Kursen verbindlich.

4202 Belegungsrapporte

Für die Kasernierung leistet die Truppe keine Zahlungen; hierfür
sind beson-dere Belegungsrapporte (Formular «Belegungsrapport
Truppe» Nr. 28.021) auszufüllen und der örtlichen Verwaltung
abzugeben.

4.3 Kantonnemente

4.3.1 Grundsatz

4301 Verpflichtung [Art 131 Abs 1 MG]

Gemeinden und Einwohner sind verpflichtet, den Truppen und
Armeetieren Unterkunft zu gewähren.
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4302 Räumlichkeiten und Plätze [Art 33 VBVA]

¹Die Gemeinden und Einwohner sind verpflichtet, für die
Unterkunft der Truppe einschliesslich Armeetiere, Fahrzeuge und
mitgeführtes Material die notwendigen geeigneten Räumlichkeiten und
Plätze mit den erforderlichen Einrichtungen und Gerätschaften zur
Verfügung zu stellen.

²Die Einwohner sind verpflichtet, auf Weisung der
Gemeindebehörden die verlangten Unterkunftsräumlichkeiten zur
Verfügung zu halten und die ih-nen auferlegten Leistungen
vorzubereiten.

4303 Annahme der angewiesenen Räumlichkeiten [Art 37 VBVA]

¹Die Truppe hat die von den Gemeindebehörden angewiesenen
Räumlich-keiten und Einrichtungen anzunehmen, sofern diese für die
Unterkunft ge-eignet sind.

²Über Meinungsverschiedenheiten zwischen Truppenkommandanten und
Gemeindebehörden über die Eignung und Benützung von
Unterkunftsräum-lichkeiten und Einrichtungen entscheidet der
Kommandant der Territorial-division.

³Kultusstätten sowie Luxusräume und Objekte, deren Benützung
voraus-sichtlich unverhältnismässige Beschädigungen und Kosten oder
sonst schwere Nachteile verursachen würden (z.B. kunstgewerbliche
und histo-risch wertvolle Räume, erstklassige Hotels, usw), sind
nur im Notfall zu be-legen.

4304 Hygienische Verhältnisse [Art 34 VBVA]

¹Bei der Belegung von Ortschaften sind die hygienischen
Verhältnisse zu berücksichtigen. Ortschaften, die für Mensch oder
Tier ansteckende Krank-heiten aufweisen, dürfen nur im
Einverständnis mit dem Kdo Ter Div (Divisi-onsarzt und Chef Vet D)
belegt werden.

²Die Gemeindebehörden sind verpflichtet, die Truppenkommandanten
oder ihre Organe, die mit der Vorbereitung der Unterkunft
beauftragt sind, auf das Vorhandensein solcher Krankheiten
aufmerksam zu machen.

³Die Gemeindebehörden haften der Militärverwaltung gegenüber für
alle Schäden, die infolge Verheimlichung oder Vortäuschung
ansteckender Krankheiten entstehen, unter Vorbehalt der
strafrechtlichen Verfolgung.

4.3.2 Vorgehen

4305 Vorbereitungen [Art 35 VBVA]

¹Die Truppenkommandanten haben sich nach der Zuweisung durch die
Ko-ordinationsstellen/Waffenplätze für die Unterkunft in
Kantonnementen oder


	
31

Reglement 51.003 d Verwaltungsreglement (VR)

für die Einquartierung umgehend an die Gemeindebehörden zu
wenden, welche die für die Unterbringung erforderlichen
Vorbereitungen zu treffen haben.

²Die Truppe kann Unterkunftsräumlichkeiten nur dann direkt bei
den Ein-wohnern verlangen, wenn die Gemeindebehörden nicht
rechtzeitig erreich-bar sind oder ihren Pflichten nicht oder nur
ungenügend nachkommen. In diesen Fällen sind die Gemeindebehörden
und die übergeordneten Kom-mandostellen durch die
Truppenkommandanten von getroffenen Anord-nungen sofort in Kenntnis
zu setzen.

³Die Truppenkommandanten sind dafür verantwortlich, dass nur
Räumlich-keiten verlangt und belegt werden, die den tatsächlichen
Bedürfnissen der Truppe entsprechen.

4306 Erkundung

¹Nach der Erkundung stellt die Truppe der Gemeinde sowie der
zuständigen Koordinationsstelle/Waffenplatz den Erkundungsrapport
zu (Form 17.013 «Erkundungsrapport für Gemeinde»). Aus dem ist klar
ersichtlich, welche Räumlichkeiten durch die Truppe belegt werden.
Bei unvorhergesehenen Standortverschiebungen sind die Gemeinden,
die zuständige Koordina-tionsstelle resp. den zuständigen
Waffenplatz ohne Verzug mündlich und schriftlich über die nicht
benötigte Infrastruktur zu informieren.

²Für die Unterkünfte gemäss Anhang 5 (Verzeichnis der
Truppenunterkünf-te) für welche eine Vereinbarung mit dem
Truppenrechnungswesen besteht oder Unterkünfte ohne Vereinbarungen
ist ein Erkundungsbericht Form 06.027 «Erkundungsbericht
(Gemeinde)» zu erstellen. Der Eigentümer oder der
Ortsquartiermeister sowie der Kommandant unterzeichnen den
Erkun-dungsbericht.

4307 Bezug und Verlassen der Unterkunft [Art 36 VBVA]

¹Vor Bezug und vor Verlassen der Unterkunft ist der Zustand der
Unter-kunftsräumlichkeiten, Einrichtungen und Gerätschaften durch
die Truppe mit dem Besitzer oder dessen Stellvertreter oder in
deren Abwesenheit, ei-nem Vertreter der Gemeindebehörde
festzustellen.

²Über Mängel und Schäden ist ein Protokoll aufzunehmen, welches
von der Truppe und dem Besitzer, dessen Stellvertreter oder dem
Vertreter der Ge-meindebehörde zu unterzeichnen ist.

³Beim Verlassen der Unterkunft hat die Truppe die benützten
Plätze, Räum-lichkeiten, Einrichtungen und Fahrhabe in geordnetem
Zustand gegen Be-scheinigung zu übergeben.
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4Für Beschädigungen, verursacht durch die Truppenbelegung,
finden die Vorschriften über die Entschädigung von Land- und
Sachschaden Anwen-dung.

4308 Reservierte Unterkünfte

Kann die Truppe aus zwingenden Gründen reservierte Unterkünfte
nicht vereinbarungsgemäss beziehen oder muss sie diese frühzeitig
verlassen und verlangt die Gemeinde eine Entschädigung, so hat die
Truppe oder die Gemeinde sofort mit der Logistikbasis der Armee,
Finanzen / Truppenrech-nungswesen, 3003 Bern Kontakt
aufzunehmen.

4.3.3 Einrichtungen

4309 Kantonnementseinrichtungen (Ziffer 4319 Bst a, b) [Art 65
VVA]

Für unentbehrliche Kantonnementseinrichtungen und Massnahmen zum
Schutze der Räumlichkeiten wenden sich die Kommandanten an die
Ge-meindebehörden. Diese haben das erforderliche Material nach den
Anga-ben der Truppenkommandanten zu beschaffen und nachfolgenden
Truppen zur Verfügung zu halten. Die Einrichtungsarbeiten werden
soweit als mög-lich von der Truppe selbst ausgeführt.

4310 Besonders hohe Kosten [Art 66 VVA]

Entstehen ausnahmsweise besonders hohe Kosten für
Kantonnementsein-richtungen, für Massnahmen zum Schutze der
Räumlichkeiten oder für den Nachschub der Truppe mit Wasser (z. B.
elektrische Kraft für Pumpwerke, Zisternentransporte, usw), so ist
vor der Ausführung dem Truppenrech-nungswesen auf dem Dienstweg ein
Kreditbegehren einzureichen und die-sem ist ein detaillierter
Kostenvoranschlag beizulegen.

4311 Verwahrung der Unterkunftseinrichtungen [Art 10 VBVA]

Die Gemeinden sind verpflichtet, nach dem Wegzug der Truppe die
Unter-kunftseinrichtungen in Verwahrung und Aufsicht zu nehmen.

4.3.4 Zimmer

4312 Grundsatz [Art 38 VBVA]

¹Offizieren, höheren Unteroffizieren und einzelnen weiblichen
Angehörigen der Armee werden in der Regel Zimmer mit Betten zur
Verfügung gestellt.

²Oberwachtmeistern, Wachtmeistern und Korporalen werden wenn
möglich eigene Räume zur Verfügung gestellt.

³Angehörige der Armee, die wegen Mangel an Offizieren oder
höheren Un-teroffizieren entsprechende Funktionen ausüben, haben
den gleichen An-
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spruch auf Unterkünfte wie Offiziere oder höhere Unteroffiziere.
Den glei-chen Anspruch wie die Unteroffiziere haben Angehörige der
Armee welche Dienst als Unteroffiziere leisten. Dieser Anspruch
besteht nur, wenn der nach den Vorschriften über die Organisation
der Armee vorgesehene Soll-bestand nicht erreicht wird und ein
Ausgleich innerhalb des Truppenkörpers nicht möglich ist. Dieser
Artikel gilt nicht für Angehörige der Armee in
Ka-derausbildungsdiensten.

4Stabsoffizieren und Einheitskommandanten werden soweit möglich
Einzel-zimmer zur Verfügung gestellt.

4313 Ansätze Zimmerentschädigungen (Ziffer 4312) [Art 68
VVA]

Die Ansätze verstehen sich inkl Nasszellen Benützung. Betreuung
der Zim-mer und der persönlichen Ausrüstung durch die Truppe.

Zimmerentschädigung für: Zimmerentschädigung (Fr.) in Hotels und
Gast-wirtschaften pro Person u. Nacht ortsübliche Zimmerpreise
(inkl. Hei-zung), jedoch höchstens:

Zimmerentschädigung (Fr.) in öffentlichen und privaten Gebäuden
pro Person u. Nacht:

1. Einzelne weibliche AdA, Offiziere, höhere Unter-offiziere
wenn in Zimmer untergebracht (4312.4)

1) 70.– bewilligungspflichtig 2)

2. Oberwachtmeister, Wachtmeister, Korporale, Obergefreite,
Gefreite, Soldaten, sofern die dienstlichen Verhältnis-se eine
Benützung von Zimmern zulassen2)

1) 30.– bewilligungspflichtig 2)

1) Mehrwertsteuer inbegriffen.2) Gesuch an das
Truppenrechnungswesen

Die Zimmerentschädigungen erhöhen sich bei Einquartierungen bis
zu vier Näch-ten um 25 Prozent.

4314 Zimmerentschädigungen (Ziffer 4313) [Art 68 VVA]

¹Sind die Kosten für die Zimmer, welche die Gemeinde den
Offizieren, höhe-ren Unteroffizieren und weiblichen Angehörigen der
Armee als Unterkunft anbietet, höher als die vom Bundesrat
festgesetzte Zimmerentschädigung, so hat die Gemeinde die
Mehrkosten zu tragen.
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²Ist die Unterkunft in Zimmern nicht möglich, so sind besondere
Kantonne-mente mit Betten oder Matratzen und dem nötigen Mobiliar
einzurichten. Den Gemeinden werden dafür die Entschädigungen für
Kantonnemente so-wie für Matratzen- oder Bettbenützung
ausgerichtet.

³Beziehen die in Absatz 1 genannten Personen mit Bewilligung des
Kom-mandanten andere als von der Gemeinde zugewiesene Zimmer oder
Unter-künfte, haben sie die Mehrkosten zu tragen.

4.3.5 Vorübergehende Abwesenheit

4315 Dauer [Art 67 VVA]

¹Bei vorübergehender Abwesenheit der Truppe bis zu sechs Tagen
bzw. fünf Nächten kann die Truppe die Unterkunftsräume mit ihren
Einrichtungen be-legt lassen. Bei längerer Abwesenheit sind die
Unterkunftsräume zurückzu-geben.

²Zimmer in Hotel, Gastwirtschaften sowie in öffentlichen und
privaten Ge-bäuden sind dagegen zu räumen, sofern die Abwesenheit
länger als drei Nächte dauert oder an einem anderen Ort
Zimmerunterkunft bezogen wird.

³In besonderen Fällen kann das Truppenrechnungswesen Ausnahmen
be-willigen.
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4.3.6 Abrechnung

4318 Entschädigungen (Ziffer 4319 – 4328) [Art 131 Abs 2 MG]

Gemeinden und Einwohner werden vom Bund für die zur Verfügung
gestell-ten Unterkünfte angemessen entschädigt.

4319 Truppenkantonnementsentschädigungen (Ziffer 4318) [Art 69
und Anhang VVA]

Entschädigung (Fr.) pro Person u. Tag

Truppenunter-künfte

Zivilschutzan-lagen / -räume (unterirdisch)

a. Pauschalentschädigungen: In diesen Entschädigungen sind alle
Leistungen nach Buchstabe b hiernach enthalten. Werden nicht alle
Leistun-gen erbracht, sind die entsprechenden Ansätze
abzuziehen

8.10 4.20

b. Einzelne Leistungen: Für Personen, die in Zimmern
unter-gebracht sind, dürfen lediglich die Entschädigungen nach
Buchstabe b, Ziffern 3 – 5 hiernach ausgerichtet werden.

1 Kantonnementsraum: (inkl Liegestelle, Matratze, Kissen,
Kis-senüberzug, Einrichtungen, elektrische Energie für Beleuchtung
und Kleingerä-te, WC, WC-Papier, Waschgelegenheit, Wasser,
Reinigungsmittel, Abwasser-reinigung)

2 Duschen: (inkl elektrische Energie für Beleuch-tung und
Kleingeräte, Wasser, Kosten für Warmwasseraufbereitung,
Reini-gungsmittel, Abwasserreinigung)

3 Essraum: (inkl Mobiliar, elektrische Energie für Beleuchtung
und Kleingeräte, WC, WC-Papier, Handwaschgelegenheit, Wasser,
Reinigungsmittel, Abwasserreinigung)

4.30

–.80

1.70

1.60

–.80

–.80
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Entschädigung (Fr.) pro Person u. Tag

Truppenunter-künfte

Zivilschutzan-lagen / -räume (unterirdisch)

4 Essgeschirr

5 Küche: (inkl Kochapparate und sonstige Ausrüstung sowie
Geräte, elektrische Energie für Beleuchtung und Kleingerä-te,
Wasser, Reinigungsmittel, Abwas-serreinigung)

–.10

1.20

–.10

–.90

c. Sonderleistungen:

1 Notunterkunft (GVF 126) (nur Unter-kunftsraum)

2 Kantonnemente für Offiziere und höhe-re Unteroffiziere, sofern
die Unterkunft in Zimmern nicht möglich ist (inkl Leis-tungen
gemäss Bst. b, Ziffer 1 – 5, Bet-ten mit Wäsche; Reinigung der
Wäsche – GVF 8 – zu Lasten der Dienstkasse)

3 Matratzen

4 Bettstellen mit Matratzen

2.10

10.60

–.50

1.50

6.70

–.30

–.80

d. Küchen:

1 Benützung für Kleinküchenbetriebe (inkl Kochherd, -geräte,
-geschirr, Brennmaterial und Beleuchtung)

2 Benützung für das Aufwärmen der Speisen

40.–

20.–

40.–

20.–

Mehrwertsteuer (MWST): siehe Ziffer 4329

¹Die Kosten für Geschirrbruch in Unterkünften gemäss Ziffer 4101
b können zu Lasten der Dienstkasse verbucht werden (GVF 3).

²Essgeschirr in Unterkünften gemäss Ziffer 4101a gilt als
Verbrauchsmateri-al. Verluste werden kostenlos durch die LBA
(Standortverwaltung) ersetzt. Mutwillige Beschädigungen gehen zu
Lasten des Verursachers (Weisungen 93.004d «über Materialverluste
und Beschädigungen an Material und Bun-desinfrastrukturen»).
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³Folgende Artikel sind betroffen:

a) Essgeschirr (Esslöffel, Essgabel, Tischmesser, Kaffeelöffel,
Tassen, Untertassen, Teller und Bowls);

b) Trinkgläser/-becher;

c) Selbstbedienungstabletts.

4320 Kehrichtentsorgung (Ziffer 4318, GVF 46 / GVF 8) [Art 69
und Anhang VVA]

¹Wird eine Gemeindegebühr für die Kehrichtentsorgung (Container,
Sack-, Gewichtsgebühr, usw) erhoben, so können die tatsächlichen
Kehrichtent-sorgungskosten zum ortsüblichen Tarif zu Lasten der
Dienstkasse bezahlt werden (Gebührenreglement).

²Können die tatsächlichen Kehrichtentsorgungskosten nicht
ermittelt wer-den, so können folgende Entschädigungen je Person und
Tag zu Lasten der Dienstkasse bezahlt werden:

a. für die Haushaltabfälle Fr. –.10

b. für die Küchenabfälle Fr. –.10

4321 Einquartierungen kurzer Dauer [Art 69 und Anhang VVA]

Alle Entschädigungen nach Ziffer 4319 Buchstabe a, b, c und d
erhöhen sich bei einer Gesamtbelegungsdauer einer Unterkunft von
bis zu drei Tagen um 25 Prozent.

Mehrwertsteuer (MWST): siehe Ziffer 4329.

4322 Heizung [Art 69 und Anhang VVA]

¹Wo Messgeräte vorhanden sind, werden die effektiven
Energiekosten zu den ortsüblichen Preisen zu Lasten der Dienstkasse
bezahlt.

²Können die tatsächlichen Energiekosten nicht ermittelt werden,
so richten sich die Heizungsentschädigungen nach Ziffer 4325,
Buchstaben a und b.

4323 Strom

¹Bei Unterkünften mit Vereinbarungen gemäss Ziffer 4331 sind die
Strom-kosten gemäss definierter Entschädigung zu Lasten der
Dienstkasse abzu-rechnen. Für alle anderen Unterkünfte ohne
Vereinbarung gilt der effektive Stromverbrauch. Die Abrechnung
erfolgt nach den ortsüblichen Tarifen.

²Der Betriebsstrom für Notunterkünfte wird mittels dem Form
17.024 «Er-fassungsblatt für Notunterkünfte und Betriebsräume»GVF
126 abgerechnet.
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4324 Unentgeltlich anzuweisende Lokale [Art 40 Abs 4 VBVA]

¹Die Gemeinden stellen unentgeltlich zur Verfügung:

a) die Lokale und Anlagen für die
Orientierungsveranstaltungen;

b) die Wacht- und Arrestlokale (ausgenommen Feldbetten,
Matratzen, Bettstellen mit Matratzen sowie Heizung für diese
Lokale);

c) die Plätze und Lokale für die Mobilmachung;

d) die Besammlungsplätze für die Truppe und Parkplätze für die
militäri-schen Fahrzeuge;

e) die Anschlagstellen für Aufgebotsplakate und andere
Mitteilungen der Militärbehörden.

²Für die gemäss Absatz 1 von der Gemeinde unentgeltlich
anzuweisenden Lokale haben die Gemeinden zu ihren Lasten die
Besitzer der beanspruchten Räumlichkeiten entsprechend den Ansätzen
für Truppenunterkunft zu ent-schädigen.

4325 Büros, Postlokale, Untersuchungs- und Krankenzimmer,
Arbeitsräume, Theoriesäle inkl Beleuchtung und Einrichtungen [Art
69 und Anhang VVA]

Entschädigungen je Tag resp. je effektivem Heizungstag

Räume in Heizung

Hotels und Gastwirt-schaften Fr.

öffentlichen und privaten Gebäuden Fr.

Fr.

a. Räume bis zu 30 m² 15.– 11.– 2.50

b. Zuschlag für grössere Räume, je weitere 10m² oder Teile
davon

3.–

3.–

–.50

c. Spezialeinrichtungen für Untersuchungs- und
Kran-kenzimmer:

1 Betten mit Matratzen und Wäsche

2 Betten mit Matratzen ohne Wäsche

3 Matratzen mit Bettwäsche. Reinigung der Wäsche zu Lasten der
Dienstkasse

2.50

1.50

1.50

2.50

1.50

1.50

Mehrwertsteuer (MWST): siehe Ziffer 4329
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4326 Rapporträume (gelegentliche Benützung) inkl Beleuchtung
[Art 69 und An-hang VVA]

Entschädigungen je effek-tivem Benützungs- resp Heizungstag

Räume in Heizung

Hotels und Gastwirt-schaften Fr.

öffentlichen und privaten Gebäuden Fr.

Fr.

a. Räume bis zu 30m² 15.– 11.– 2.50

b. Zuschlag für grössere Räume, je weitere 10m² oder Teile
davon

3.–

3.–

–.50

Mehrwertsteuer (MWSt): siehe Ziffer 4329

4327 Magazine (gelegentliche Benützung) inkl Beleuchtung [Art 69
und Anhang VVA]

Entschädigungen je effektivem Benützungstag Räume in

Hotels und Gastwirtschaf-ten Fr.

öffentlichen und privaten Gebäuden Fr.

a. allgemeine Magazine:

1 Raum bis 30m²

2 Zuschlag für grössere Räume, je weitere 10m² oder Teile
davon

3.–

1.–

3.–

1.–

b. Eingerichtete Magazine mit Geleisean-schluss, Verladerampen,
Warenaufzüge und anderen Einrichtungen:

1 Raum bis zu 30m²

2 Zuschlag für grössere Räume, je weitere 10m² oder Teile
davon

5.–

1.–

5.–

1.–

Mehrwertsteuer (MWST): siehe Ziffer 4329
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4328 Werkstätte inkl Beleuchtung und Heizung [Art 69 und Anhang
VVA]

a. Eingerichtete und ausgerüstete Werkstätte bei Benützung durch
Truppenhandwerker

Je effektiven Arbeitsplatz und effektiver Tag Fr. 12.–

b. Benützung von Maschinen und Werkzeugen
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